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Neuer Kulturanlass: «Zuzwiler Facetten»

Im vergangenen Sommer wurde 
die fünfte und letzte Ausgabe 
von «Rund um Zuzwil» durchge-
führt. Rund 350 Personen haben 
daran teilgenommen. Das grosse 
Interesse und die Begeisterung 
seitens der Bevölkerung zeigen, 
dass kulturelle Veranstaltungen 
in der Gemeinde erwünscht sind. 
Als Nachfolge-Anlass von «Rund 
um Zuzwil» organisiert die Kul-
turkommission einen neuen An-
lass.
	
Am Sonntag, 16. Juni 2019, findet 
erstmals der Anlass «Zuzwiler Facet-
ten» statt. Zuzwil ist eine vielfältige 
Gemeinde, in der rund 4‘800 Men-
schen leben. Manche von ihnen ha-
ben ihre Wurzeln hier, andere stam-
men aus aller Welt und aus fremden 
Kulturen – sie alle tragen eine ganz 
persönliche Facette zu unserer leben-

digen und bunten Gemeinschaft bei.
Mit dem Anlass «Zuzwiler Facetten» 
sollen einige Aspekte dieser Vielfalt 
gezeigt werden. Die Kulturkommis-
sion der Gemeinde lädt die gesamte 
Bevölkerung ein, auf einem kurzen 
Spaziergang einige dieser Kulturen 
sowie die Menschen dahinter kennen 
zu lernen.

Unterwegs im Dorf
An acht Posten, verteilt im ganzen 
Dorf, stellen sich acht Nationen kurz 
vor. Dies geschieht mit Tanz und Mu-
sik, mit kleinen kulinarischen Lecker-
bissen, mit Bildern, mit Geschichten 
und sicherlich auch mit dem einen 
oder anderen persönlichen Gespräch 
über die Kultur der verschiedenen 
Nationen. «Zuzwiler Facetten» soll 
wiederum ein abwechslungsreicher 
und gemütlicher Dorfanlass werden. 
Die teilnehmenden Personen können 

den Startposten sowie die Reihen-
folge der Stände frei wählen. Diese 
sind von 9.30 bis 13 Uhr betreut und 
können während dieser Zeit besucht 
werden. Wer bei allen Posten vorbei-
schauen möchte, sollte genügend Zeit 
einplanen.

Verschiedene Länder und Kulturen
Indonesien, Italien, Japan, Kirgis-
tan, Russland, Spanien, Syrien und 
die Schweiz werden an den acht 
Posten vertreten sein. Der genaue 
Standort der verschiedenen «Län-
der» ist der detaillierten Übersicht 
zu entnehmen. Jeder Stand wird von 
Personen betreut, die aus diesen 
Ländern stammen oder diese be-
sonders gut kennen. Gerne dürfen 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
den Verantwortlichen Fragen zu den 
verschiedenen Ländern und deren 
Kulturen stellen.

Die Postenverantwortlichen sowie 
die Kulturkommission freuen sich auf 
viele interessierte Besucherinnen und 
Besucher.

Pfingsten

Die Büros der Gemeindeverwaltung 
und des Schulsekretariats bleiben am 
Pfingstmontag, 10. Juni 2019, ge-
schlossen.

Für Notfälle (Todesfall) besteht unter 
Telefon 077 422 73 45 täglich zwi-
schen 10 und 12 Uhr ein Pikettdienst.
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Beitragspflicht (AHV, IV, EO)
für Nichterwerbstätige
Gerne machen wir unsere Einwohne-
rinnen und Einwohner auf eine allfäl-
lige Beitragspflicht für Nichterwerbs-
tätige aufmerksam. Die Beiträge sind 
lückenlos zu bezahlen, denn fehlende
Beitragsjahre können zu einer Kür-
zung der Rente führen. Alle in der 
Schweiz wohnenden Personen sind 
versichert und müssen grundsätzlich 
Beiträge bezahlen. Das gilt auch für 
nichterwerbstätige Personen. Nicht-
erwerbstätige müssen ab dem 1. Ja-
nuar nach Vollendung des 20. Alters-
jahres Beiträge an die AHV, IV und EO 
entrichten. Die Beitragspflicht endet, 
wenn das ordentliche Rentenalter 
erreicht ist. Für Männer liegt dieses 
bei 65 Jahren und für Frauen bei 64 
Jahren. Als Nichterwerbstätige gelten 
Personen, die kein oder nur ein ge-
ringes Erwerbseinkommen erzielen, 
namentlich:

- 	 vorzeitig Pensionierte
-	 Teilzeitbeschäftigte
- 	 Bezügerinnen und Bezüger von 

IV-Renten
- 	 ausgesteuerte Arbeitslose
- 	 Verwitwete
- 	 Studierende
- 	 Weltreisende
- 	 Geschiedene
- 	 Ehefrauen und Ehemänner von 

Pensionierten (sowie Partner in 
eingetragenen Partnerschaften)

Als Nichterwerbstätige beitragspflich-
tig sind auch Personen, die zwar er-
werbstätig sind, deren Bruttojahres-
einkommen aber weniger als 4´702 
Franken beträgt. Ebenfalls als nicht-
erwerbstätig gelten Sie mit einem 
Jahreseinkommen von über 4´702 
Franken, wenn Ihre Beiträge aus Er-
werbstätigkeit nicht der Hälfte der 
Beiträge entsprechen, welche Sie als 
Nichterwerbstätige leisten müssten 
(Vergleichsrechnung aufgrund Ren-
teneinkommen und Vermögen). Eine 
Anmeldung ist nicht notwendig, 

wenn Ihr Ehegatte / Ihre Ehegattin im 
Sinne der AHV erwerbstätig ist (siehe 
Vergleichsrechnung) und mindestens 
Beiträge in der Höhe von 964 Franken 
(doppelter Mindestbeitrag) entrich-
tet, was einem Bruttolohn von 9´404 
Franken pro Jahr entspricht. Die An-
meldeformulare können im Online-
Schalter auf www.svasg.ch herunter-
geladen oder bei der AHV-Zweigstelle 
bezogen werden.

Bauanzeigen

Bauherrschaft 
Raststätte Thurau AG,
Postfach 275, Wil

Grundeigentümer
Kanton St.Gallen, Baudepartement,
Lämmlisbrunnenstrasse 54, St.Gallen

Projektverfasser
Ingenieurbüro K. Vogt AG,
Bionstrasse 4, St.Gallen 
 
Bauobjekt 
Abbruch Raststätte Nord (exklusiv 
Untergeschoss) Vers.-Nr. 926 / Neu-
bau Raststätte / Änderung Verkehrs-
führung und Parkplatzanordnung / 
Aufstellung Provisorium

Standort 
Thurau, Zuzwil 
(GS-Nr. 1460)

Baumasse
Massgebend sind die Angaben in den 
Bauplänen.

Bauherrschaft 
Heinrich Nägeli
Weidhof 460, Wil

Bauobjekt 
Umnutzung bestehender Anbindestall 
Vers.-Nr. 461 zu Pferdestallung (inkl. 
bauliche Massnahmen) / Erstellung 
Schopf (nachträglich)

Standort
Weidhof, Züberwangen 
(GS-Nr. 804)

Baumasse
Massgebend sind die Angaben in den 
Bauplänen.

Einsprachefrist 
Die Bauvorhaben liegen vom 3. bis 16. 
Juni 2019 auf. Die Pläne sind während 
der Einsprachefrist im Gemeindehaus 
angeschlagen.

Herzliche Gratulation

Am vergangenen Wochenende ge-
wann Daniel Bösch souverän und ab-
solut dominierend das 105. St.Galler 
Kantonalschwingfest. Er konnte alle 
sechs Gänge für sich entscheiden. Mit 
acht Siegen ist er nun Rekordhalter 
am st.gallisch kantonalen Schwing-
fest. Herzlichen Glückwunsch! Mit 
nun hundert gewonnenen Kränzen 
gehört der Zuzwiler zu den absoluten 
Topschwingern des Landes. Bis heute 
haben erst 27 Schwinger dieses Jubi-
läum erreicht. Die Zuzwiler Bevölke-
rung wünscht dem Sennenschwinger 
eine erfolgreiche, unfallfreie Saison 
und hofft, dass er beim Saisonhöhe-
punkt anlässlich des eidgenössischen 
Schwingfestes in Zug seine hochge-
steckten Ziele erreichen kann.

Aus dem Gemeinderat
Vorgemeinde und 
Bürgerversammlung 2020
Der Gemeinderat hat die Termine für 
das Jahr 2020 festgelegt. Die Bürger-
versammlung findet traditionell am 

letzten Freitag im Monat März, am 
27. März 2020, 20 Uhr, statt. Vorgän-
gig wird am Dienstag, 17. März 2020, 
19 Uhr, die Vorgemeinde durchge-
führt. Reservieren Sie sich diese Ter-
mine bereits heute!

(Bild: Janine Kid)
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Feuerwehr Zuzwil
2. Maschinisten Übung 
Dienstag, 4. Juni 2019
Antreten	 19.30 Uhr, Feuerwehrdepot

Autorenlesung im Schulzimmer

Mitte Mai besuchte die Archäologin, Kunsthistorikerin und Kinderbuchautorin Silke Vry 
aus Hamburg die Mittelstufe. Sie nahm die Kinder mit auf eine Reise zurück in die An-
tike und erzählte aus ihrem Buch «Verborgene Schätze, Versunkene Welten». Nachdem 
die Schülerinnen und Schüler ein Quiz lösten, zeigte Silke Vry Fotos über ihre Arbeit als 
Archäologin. Dies und die anschliessende Vorführung mit dem «Zauberkasten» kam bei 
den Jugendlichen sehr gut an.

Lehrstellen bei der Gemeinde 

Ab August 2020 besteht in der Ge-
meinde die Gelegenheit, folgende 
Ausbildungen zu absolvieren:

Gemeindeverwaltung
lebendig – attraktiv

Lehrstelle Kaufmann/Kauffrau 
(E- oder M-Profil)

Drei abwechslungsreiche Ausbil-
dungsjahre in der öffentlichen Ver-
waltung sind ein idealer Einstieg in 
die kaufmännische Berufswelt. Es er-
wartet dich eine breite und attraktive 
Ausbildung. Die vielseitigen Aufga-
ben einer Gemeindeverwaltung set-
zen eine sehr gute Auffassungsgabe, 
freundliche Umgangsformen, Freude 
am Kontakt mit Menschen und Inte-
resse an der Tätigkeit für die Öffent-
lichkeit voraus.

Wohn- und Pflegeheim Lindenbaum
Lindenbaum – der Ort, wo Mensch-
lichkeit gelebt wird!

Lehrstelle Fachfrau/Fachmann
Gesundheit (FAGE)

Das Wohn- und Pflegeheim Linden-
baum in Weieren bietet maximal 46 
Bewohnerinnen und Bewohnern ein 
Zuhause. Die Ausbildung von Ler-
nenden hat im Wohn- und Pflege-
heim einen hohen Stellenwert. Die 
berufliche Grundbildung dauert drei 
Jahre und verlangt hohe Sozialkom-
petenzen, Flexibilität sowie Freude 
am Umgang mit älteren Menschen. 
Ein kompetentes Team begleitet und 
unterstützt dich während deiner viel-
seitigen und spannenden Lehrzeit. 

Spricht dich eine dieser Lehrstellen 
an? Dann sende deine Bewerbung 
mit Lebenslauf, Foto, Kopien der 
Schulzeugnisse und des Stellwerk-
tests bis 23. Juni 2019 an das Wohn- 
und Pflegeheim Lindenbaum, Weie-
ren 52, 9523 Züberwangen (FAGE) 
bzw. an das Gemeindepräsidium, 
Hinterdorfstrasse 3, 9524 Zuzwil 
(Verwaltungslehre).

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Aus dem Gemeinderat
Schliessung Urne

Die Statistik über die Urnenbenüt-
zung zeigt, dass in den letzten fünf 
Jahren durchschnittlich lediglich 2,6 
Prozent (in Zuzwil rund 1,5 Prozent, 
in Züberwangen rund 1,1 Prozent) 
von der Stimmabgabe an der Urne 
Gebrauch machten. Da die briefliche 
Stimmabgabe am Abstimmungs-
sonntag jeweils bis um 10 Uhr auch 
mittels Einwurf im Briefkasten des 
Gemeindehauses möglich ist, macht 

Ausserdorfstrasse –
Oberflächenentwässerung
Im Bereich der Ausserdorfstrasse 
Haus-Nr. 16b musste die Oberflä-
chenentwässerung saniert werden. 
Die Arbeiten wurden durch die Hag-
mann AG, Zuzwil, ausgeführt.

es aufgrund der geringen Frequenz 
an der Urne wenig Sinn, die Urne im 
Gemeindehaus weiterhin offen zu 
halten. Trotz der geringen Nutzung 
bleibt die Urne in Züberwangen wei-
terhin geöffnet, damit am Abstim-
mungssonntag gemäss den gesetz-
lichen Vorgaben an einem Standort 
die Stimme an der Urne abgegeben 
werden kann.An der vergangenen Abstimmung war 

die Urne im Gemeindehaus zum letzten 
Mal geöffnet.
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Vereine
FC Zuzwil
Meisterschaftsspiele
in Zuzwil
Samstag, 1. Juni 2019
11.00 Uhr Zuzwil-Aadorf, C-Junioren
in Züberwangen
Samstag, 1. Juni 2019
12.00 Uhr Zuzwil-Gossau, Dc-Jun.
Sonntag, 2. Juni 2019
14.00 Uhr Zuzwil-Aadorf, A-Junioren
Mittwoch, 5. Juni 2019
18.30 Uhr Zuzwil-Wil, Db-Junioren

Tag der offenen Hoftüren
Am Sonntag, 2. Juni 2019, 10 bis 
16.30 Uhr, findet der Tag der offenen 
Hoftüren statt. Bei Familie Brunner, 
Weieren 46a, Züberwangen, wird ein 
Einblick in ein modernes Bienenhaus 
und die Bienenzucht gewährt. Wei-
tere Informationen sind unter www.
offene-hoftueren.ch zu finden.

Diverses

Naturschutz 
Niederhelfenschwil Zuzwil
Höck 
Am Dienstag, 4. Juni 2019, 19 Uhr, 
findet der nächste Höck des Natur-
schutzes zum Thema «Wer quakt 
denn da? Weiher und Froschtour» 
statt. Bei einem Weiher-Spaziergang 
erzählt Peter Mäder Spannendes über 
Amphibien und deren Lebensräume. 
Wer die Frösche ab etwa 21.30 Uhr 
quaken hören möchte, nimmt eine 
Taschenlampe mit. Zwischendurch 
kann grilliert werden. Getränke und 
Grillgut nimmt wie immer jeder selber 
mit. Treffpunkt ist nach der Thurbrü-
cke (Zuzwil-Henau), Richtung Gillhof.
Die Parkierungsmöglichkeiten sind 
sehr beschränkt. Bitte wenn möglich 
nicht mit dem Auto kommen. Jemand 
vom Vorstand wird an der Strasse ste-
hen und den Weg oder allenfalls Par-
kierungsmöglichkeiten zeigen.

50-Jahre Sproochbrugg 
Endlich eine Sekundarschule

Die Schule zwischen den wilden 70er 
und den verrückten 80er Jahren – 
eine Herausforderung. Aus Gesprä-
chen mit ehemaligen Schülern der 
Sproochbrugg von 1988 bis 1991.

Wie sollte mit aktueller Musik von 
Michael Jackson, Prince, Heavy Me-
tal, Hip Hop, Techno usw. noch ein 
geordnetes Lernen und Lehren mög-
lich sein? Wenn der Walkman schon 
auf dem Schulweg den Ton angab? 
Insbesondere Lehrkräfte waren ge-
fordert. Eine gewisse Gelassenheit 
war gefragt. Klassen- und Religi-
onslehrkräfte versuchten, mit  Ruhe, 
Stille, Meditation einen Ausgleich zu 
dem «Teufelszeug»  zu bieten. Dem 
Thema war unter anderem auch ein-
mal ein Ganztages-Event gewidmet.  
Das Gespräch mit einzelnen Schülern  
und Eltern war notwendig. Wenn  im 
Pfarreiheim Zuzwil oder im Jugend-
treff Niederhelfenschwil wilde Partys 
stattfanden, waren alle herausge-
fordert: Organisatoren, Lehrkräfte, 
Eltern (auch wenn sie nicht gefragt 
waren!). So hat die Sproochbrugg 
mit allen Beteiligten in den 70er und 
80er Jahren ihren Beitrag zur Beruhi-
gung der Szene geleistet und immer 
wieder flexibel auf den Zeitgeist re-
agiert.

Bitte vormerken
Der Jubiläumsanlass findet am 
Samstag, 26. Oktober 2019, statt. 

Katholische Kirchgemeinden 
Zuzwil-Züberwangen

Gesamterneuerungswahlen
Sonntag, 8. September 2019

Im gesamten katholischen Konfessi-
onsteil des Kantons St.Gallen finden 
am Sonntag, 8. September 2019, 
die Gesamterneuerungswahlen statt.

Für die Katholische Kirchgemeinde 
Zuzwil-Züberwangen sind zu wählen:

1.	 Die Kirchgemeindebehörden für 
die Amtsdauer 2020 bis 2023:

	 Der/die Präsident/in des Kirchen-
verwaltungsrates, vier Mitglieder 
des Kirchenverwaltungsrates, drei 
Mitglieder der Geschäftsprüfungs- 
kommission

2.	 zwei Mitglieder des Katholischen 
Kollegiums  aus dem Wahlkreis 
Zuzwil-Züberwangen für die 
Amtsdauer 2019 bis 2023

Wahlvorschläge für den ersten Wahl-
gang müssen bis spätestens 15. Juni 
2019, 12 Uhr, bei der Aktuarin Helen 
Karrer, Ausserdorfstrasse 7, Zuzwil 
eintreffen. Ein Wahlvorschlag benö-
tigt wenigstens 15 Unterschriften 
von Stimmberechtigten aus dem 
Wahlkreis. Gerne erteilt die Aktuarin 
weitere Auskünfte.

Ein allfälliger zweiter Wahlgang fin-
det am Sonntag, 3. November 2019, 
statt. 

Kirche

Seniorennachmittag
Einladung zur «Fahrt ins Blaue»
Das Team vom Seniorennachmittag 
lädt am Mittwoch, 5. Juni 2019, die 
Seniorinnen und Senioren zu einer 
«Fahrt ins Blaue» ein.
Abfahrten
12.15 Uhr Kirche Züberwangen
12.20 Uhr Lindenbaum, Weieren
12.30 Uhr Nossi Pic, Zuzwil
Die Kosten für den Ausflug betragen 
25 Franken. Bei Fragen stehen Leonie 
Küttel 071 944 19 48 oder Vreni Ruf 
071 944 23 41 zur Verfügung.

Leerwohnungszählung 2019

Mit Stichtag per 1. Juni 2019 findet 
die Leerwohnungszählung statt. 
Sämtliche Grundeigentümer und 
Liegenschaftsverwaltungen, welche 
am 1. Juni 2019 über leer stehende 
zu vermietende oder zu verkaufende 
Häuser oder Wohnungen in der Ge-
meinde verfügen, werden ersucht, 
dies bis Dienstag, 4. Juni 2019, dem 
Einwohneramt zu melden (058 228 
28 63, einwohneramt@zuzwil.ch).


